
Universität Hamburg   Mittelweg 177    20148 Hamburg    www.uni-hamburg.de

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Nr. 50 vom 15. Juli 2024

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 28. Mai 2024 die vom Fakultätsrat 
der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften am 17.  April 2024 
auf Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 1 des Hamburgischen Hochschul gesetzes 
(HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 11. Juli 2023 
(HmbGVBl. S. 250,254) beschlossenen Fachspezifischen Bestimmungen für den
 Master-Studiengang Kosmetikwissenschaft (M.Sc.) gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG 
genehmigt.

Fachspezifische Bestimmungen für den Studiengang 
„Kosmetikwissenschaft (M.Sc.)“

Vom 17. April 2024
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Präambel

Diese Fachspezifischen Bestimmungen ergänzen die Regelungen der Prüfungs
ordnung der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften für 
 Studiengänge mit dem Abschluss „Master of Science“ (M.Sc.) vom 26. April 2023 
(PO M.Sc.) in der jeweils geltenden Fassung und beschreiben die Module für das Fach 
Kosmetik wissenschaft.

I. Ergänzende Regelungen zur MIN-PO M.Sc.

Zu § 1 
Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad, Durchführung des Studiengangs

Zu § 1 Absatz 1:
(1) Der Master-Studiengang Kosmetikwissenschaft hat ein forschungsorientiertes 

Profil.
(2) Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Problemstellungen aufzugreifen 

und sie mit wissenschaftlichen Methoden auch über die Grenzen des aktuellen 
 Wissensstandes hinaus zu lösen.

(3) Sie verfügen über Kenntnisse fachwissenschaftlicher Forschungsmethoden 
und besitzen die Fähigkeiten zu wissenschaftlicher Arbeit, zur Anwendung und 
 kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und zu verantwortlichem 
Handeln.

Die Studierenden 
a. besitzen ein an den aktuellen Forschungsfragen orientiertes Fachwissen auf der 

Basis vertieften Grundlagenwissens,
b. haben methodische und analytische Kompetenzen, die zu einer selbstständigen 

Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse befähigen, wobei Forschungs-
methoden eine zentrale Bedeutung haben,

c. sind in der Lage, wissenschaftlichen Problemstellungen mit fachlicher Vielseitig-
keit und wissenschaftlicher Tiefe zu begegnen, um bisher noch nicht bearbeitete 
Probleme in Grundlagenforschung, angewandter Forschung und Technik zu analy-
sieren und lösen zu können,

d. sind befähigt, in der Auseinandersetzung mit Problemstellungen aus der aktuellen 
kosmetikwissenschaftlichen Forschung selbstständig, problemorientiert, fächer-
übergreifendundverantwortungsbewusstzuarbeitenunddieResultateschlüssig
darzustellen,

e. können kosmetikwissenschaftliche Forschungsprojekte eigenständig planen 
und durchführen und die Ergebnisse an ein fachlich heterogenes Publikum 
 kommunizieren.

Zu § 1 Absatz 4:
Die Durchführung des Studienganges erfolgt durch die Fakultät für Mathematik, 
 Informatik und Naturwissenschaften.
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Zu § 4 
Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte

Zu § 4 Absatz 1:
(1) Detaillierte Beschreibungen aller Module finden sich in der Anlage A dieser

FachspezifischenBestimmungenundimModulhandbuch.
(2) Der Studiengang Kosmetikwissenschaft (M.Sc.) gliedert sich in fünf Bereiche: Ein 

Pflichtbereich, ein Angleichungsbereich, ein Wahlpflichtbereich, ein Betriebs
praktikum sowie ein freier Wahlbereich.

(3) Der Pflichtbereich umfasst einschließlichMasterarbeit fünfModulemit einem
Gesamtumfang von 59 Leistungspunkten (LP): „Biophysikalische Messverfahren“ 
(7 LP), „Kosmetikchemie“ (6 LP), „Anwendungsorientierte kosmetische Forschung“ 
(12 LP), „Statistik“ (4 LP) sowie die Masterarbeit (30 LP).

(4) Im Angleichungsbereich werden für die Kosmetikwissenschaft relevante Grund-
lagen in Fächern, die nicht Gegenstand des ersten Hochschulabschlusses waren, 
und die Grundlagen der Kosmetikwissenschaft vermittelt. Mit der Zulassung zum 
Masterstudiengang Kosmetikwissenschaft werden von der Auswahl kommission 
Kosmetikwissenschaft aus einem Katalog Module im Umfang von maximal 
24 Leistungspunkten als Angleichungsmodule festgelegt. Der Umfang der An-
gleichung ist dabei abhängig von den Inhalten des vorherigen Bachelor-Studiums.

(5) Im Wahlpflichtbereich erwerben die Studierenden 12–18 Leistungspunkte in 
 Spezialisierungsmodulen.

(6) Das Betriebspraktikum besitzt einen individuellen Umfang von 9–26 Leistungs-
punkten.

(7) Der freie Wahlbereich im Gesamtumfang von 0–40 Leistungspunkten kann aus 
dem gesamten Lehrangebot der Universität Hamburg frei ausgewählt werden.

1.Sem. Kosmetik-
chemie 
(6LP)

Biophysikalische 
Messverfahren(7LP)

Statistik 
(4LP)

Angleichungs-
module 
(0–24LP)

2.Sem Anwendungsorientierte kosmetische 
Forschung(12LP)

Wahl-
pflicht
(12–18)

3.Sem Wahlpflichtpraktikum/Betriebspraktikum(9–26LP) Wahl 
(0–40

LP)

4.Sem Masterarbeit 
(30LP)

Zu § 5 
Lehrveranstaltungsarten

Zu § 5:
FürfolgendeLehrveranstaltungsartenbestehteineAnwesenheitspflicht:
1. Seminare, da diese auch zum Ziel haben, die Kritikfähigkeit und die Fähigkeit, 
 Diskussionen zu führen, zu verbessern;
2.Exkursionen,daindiesenFähigkeitenimZusammenhangmitregionsspezifischen
Kenntnissen erworben werden sollen;
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3. Praktika, da die Studierenden unter Anleitung zum Lösen praktischer Problem-
stellungen befähigt werden sollen;
4. Projekte, da diese auch dem Erwerb von Sozialkompetenzen dienen, z.B. der 
 Befähigung zu Projektarbeit im Team. 

BeiSeminarengiltdieAnwesenheitspflichtnichtfürdieZulassungzuWiederholungs-
prüfungen.

Zu § 13 
Studienleistungen und Modulprüfungen

Zu § 13 Absatz 6:
(1) Die Art der Prüfung für jedes Modul ergibt sich aus der Anlage A sowie aus dem 

Modulhandbuch. Im Übrigen werden Art und Dauer und Umfang der Prüfung zu 
Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

(2) Als weitere Prüfungsart wird das Portfolio festgelegt: Ein Portfolio ist eine 
Zusammen stellung von Teilleistungen, welche unter einer übergreifenden  Frage- 
und Problemstellung zusammenfassend ausgewertet werden. Das Portfolio 
dient zugleich der zusammenfassenden Reflexion des eigenen Lernprozesses.
Das Portfolio hat eine Bearbeitungszeit von drei Monaten und einen Umfang von 
 10–15 Seiten.

(3) DiePrüfungsspracheistinderRegelDeutsch.ImEinvernehmenzwischenPrüferin
bzw.PrüferundPrüflingkanndiePrüfunginEnglischabgehaltenwerden.

Zu § 14
Master-Arbeit

Zu § 14 Absatz 1:
Verpflichtender Bestandteil des Abschlussmoduls ist neben der Masterarbeit ein
 Kolloquium bestehend aus einem Vortrag und einer wissenschaftlichen Diskussion zu 
den Inhalten der Arbeit. Der Vortrag geht zu einem Anteil von einem Fünftel in die 
 Bewertung der Masterarbeit ein und muss mindestens mit der Note 4,0  bestanden 
sein. Der Vortrag soll bis spätestens sechs Wochen nach Abgabe der schriftlichen 
 Arbeit gehalten werden.
Die Bewertung des Vortrages und der Diskussion wird von beiden Prüfern 
 vorgenommen und soll unverzüglich, spätestens innerhalb der sechs Wochen nach 
Einreichung der schriftlichen Arbeit, erfolgen.

Zu § 14 Absatz 2:
ZurMasterarbeitkannzugelassenwerden,werallePflichtundWahlpflichtmodule
sowie die Module der Angleichungsphase erfolgreich abgeschlossen hat.

Zu § 14 Absatz 4:
Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. Die 
Entscheidung hierüber muss im Einvernehmen zwischen der bzw. dem Studierenden 
undderBetreuerinbzw.demBetreuergetroffenwerden.

Zu § 14 Absatz 5:
Der Arbeitsaufwand für das Abschlussmodul beträgt 30 Leistungspunkte. Der 
 Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt 6 Monate.
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Zu § 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

Zu § 15 Absatz 3: 
Die Gesamtnote wird aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittel der 
 Modulnoten berechnet.
Nicht in die Berechnung der Gesamtnote gehen das Modul CHE 632 sowie die Module 
der Angleichungsphase und des Wahlbereichs ein. 

Zu § 15 Absatz 4:
Die Gesamtnote „Mit Auszeichnung bestanden“ wird vergeben, wenn die Master-
arbeit mit 1,0 bewertet und die gemittelte Gesamtnote nicht schlechter als 1,3 ist.

Zu § 23
Inkrafttreten

DieseFachspezifischenBestimmungentretenamTagenachderVeröffentlichungin
den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität in Kraft. Sie gelten erstmals für 
Studierende,dieihrStudiumzumWintersemester2024/2025aufnehmen.

Hamburg, den 15. Juli 2024
Universität Hamburg
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Angaben zum Modul Lehrveranstaltungen Prüfungen
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Pflichtbereich (59 LP)
1 WiSe 1 P CHE 624 A keine Biophysikalische Messverfahren (im Praktikum) keine Praktikumsabschluss ja 7

Biophysikalische Messverfahren V/Ü 2
Biophysikalische Messverfahren P 4

Qualifikationsziele: Die Studierenden 
• wendenbiophysikalischeMessverfahrenunterEinbeziehungphysiologischerundmolekularerGrundlagenzumAufbauundFunktionderHautan.
• untersuchen eigenständig rekrutierte Probanden.
• bewertenerhobeneMessdatenmitHilfestatistischerMethodenhinsichtlichProbandenbezogener,Umweltbezogener,GerätebezogenersowieUntersucherbezogeneEinflussfaktoren.
1 WiSe 1 P CHE 633 keine Statistik Übungsabschluss Klausur ja 4

Statistik V 2
Übungs zur Statistik Ü 1

Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, 
• zwischen beschreibender und schließender Statistik zu unterscheiden. 
• Verfahren der beschreibenden und schließenden Statistik auf gegebene Datensätze anzuwenden.
• VariablenanhandihresSkalenniveauszuklassifizieren.
• LageundStreuungsmaßezuerklären,selbständigzuberechnenundgrafischdarzustellen.
• Grundannahmen und Vorgehensweisen der schließenden Statistik zu erläutern.
• Hypothesen zu formulieren und diese mit geeigneten statistischen Testverfahren zu überprüfen. 
• einfache Adjustierungen für multiples Testen durchzuführen.
• statistische Ergebnisse angemessen zu erläutern und zu interpretieren.
• das Statistikprogramm „SPSS“ zur Lösung von statistischen Fragestellungen einzusetzen und die Ergebnisse fachgerecht darzustellen und zu interpretieren.
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1 WiSe
SoSe

2 P CHE 625 A keine Kosmetikchemie keine i.d.R.Klausur,abwei-
chend mündl. Prüfung 
oder  Hausarbeit

ja 6

Kosmetikchemie I
Kosmetikchemie II

V
V

2
2

Qualifikationsziele: Die Studierenden 
• kennen die chemischen Strukturen und Funktionen von kosmetischen Mitteln.
• können chemische und biochemische Zusammenhänge auf die Struktur und Funktion der Haut und ihrer Anhangsgebilde anwenden.
• kennendieChemieundHerstellungvonKosmetikasowieproduktspezifischeAnalysemethoden.
• können eigenständig in Faktendatenbanken recherchieren und 
• verfügen über Grundkenntnisse physikalisch-chemischer Zusammenhänge.
1 SoSe 1 P CHE 630 keine Anwendungsorientierte kosmetische Forschung keine Praktikumsabschluss ja 12

Studiendesigns in der Kosmetikwissenschaft
Anwendungsorientierte kosmetische Forschung I
Anwendungsorientierte kosmetische Forschung II

S
V/Ü
P

1
2
7

Qualifikationsziele: Die Studierenden 
• verfügen über Fachkompetenz zur Beurteilung klinischer Studien.
• kennenGrundlagenderICHGCPRichtliniensowierechtliche,ethischeundwissenschaftlicheVoraussetzungenfürdieDurchführungeinerklinischenStudie.
• sind in der Lage eigenständig klinische Studien zu konzipieren, durchzuführen und erhobene Daten auszuwerten.
• können erhobene Daten in einen naturwissenschaftlichen Kontext bringen und sie entsprechend diskutieren und präsentieren.
1 Jedes Sem. 1 P CHE-KW-MA siehe 

§14Abs.2
Abschlussmodul M.Sc. Kosmetikwissenschaft keine Masterarbeit(80%)+

mündl.Prüfung(20%)
ja 30

Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, innerhalb der vorgegebenen Frist eine aktuelle Fragestellung der Kosmetikwissenschaft zu bearbeiten, geeignete wissenschaftliche  Methoden 
zunehmend selbstständig anzuwenden und die Ergebnisse in wissenschaftlich angemessener Form darzustellen.
Wahlpflichtpraktikum (9–26 Leistungspunkte)
3 Jedes Sem. 1 P CHE 632 keine Wahlpflichtpraktikum / Betriebspraktikum keine Projektabschluss nein 9–26

Wahlpflichtpraktikum/Betriebspraktikum P
Qualifikationsziele:DieStudierendenwendenihreerworbenenwissenschaftlichenKenntnisseundallgemeinenberufsqualifizierendenKompetenzeninderPraxisanunderkenneneigeneFähigkeiten,
Talente,Interessen,MöglichkeitenundDefizite.
Angleichungsmodule (0–24 Leistungspunkte)
1 WiSe 1 WP CHE 008 keine Einführung in die Biochemie keine Klausur ja 3

Einführung in die Biochemie V 2



FSB Kosmetikwissenschaft (M.Sc.) vom 17. April 2024

veröffentlicht am 15. Juli 2024

Universität Hamburg Seite 8

Qualifikationsziele: Die Studierenden besitzen eine grundlegende Fachkompetenz im Fach Biochemie. Sie können zelluläre Strukturen beschreiben. Sie besitzen grundlegende  Kenntnisse über die 
Struktur und Eigenschaften der Basismakromoleküle der Zelle wie Proteine, Nukleinsäuren, Fette und Zucker. Die Studierenden haben ein Verständnis über die zellulären Funktionen der  Biomoleküle 
und können grundlegende Methoden zu deren Charakterisierung beschreiben. Sie verstehen die grundlegenden Prinzipien der Proteinfunktion, d.h. der strukturellen und katalytischen Funktion  sowie 
derNukleinsäurefunktionalsHauptelementedesProzessesderÜbertragungdergenetischenInformation.DieStudierendensindinderLage,aufbauendaufdengrundlegendenbeispielhaftenbioche-
mischenProzessen,dieseinkomplexereundverzweigtebiochemischeWegeselbstständigzudifferenzierenunddieRegulationspunktedieserzuerkennen.
Die Studierenden verstehen die biophysikalischen Eigenschaften der Proteine und Nukleinsäuren und somit die grundlegenden Aspekte unterschiedlicher biochemischer Methoden zu ihrer 
CharakterisierungundkönnendiesesWissenbeiderIdentifizierungundCharakterisierungzellulärerMakromolekülepraktischumsetzenundanwenden.
1 WiSe 1 WP CHE 080 keine Allgemeine und Anorganische Chemie Übungsabschluss Klausur (benotet, 

100%)+Praktikums-
abschluss (unbenotet)

ja 9

Allgemeine und Anorganische Chemie V 4
Übungen zur Allgemeinen und 
Anorganischen Chemie

Ü 2

Nebenfach und Lehramtspraktikum 
in Allgemeiner Chemie

P 3

Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, den Zusammenhang zwischen den Eigenschaften chemischer Elemente bzw. chemischen Prozessen in sprachlicher Beschreibung und in  chemischer 
Formulierungwiederzugeben.SiekönnensichdieErstellungchemischerReaktionsgleichungenaufBasisstöchiometrischerGrundlagenunddesMassenwirkungsgesetzesselbstständigerarbeitenund
dabeinotwendigeMaßeinheitenrichtiganwenden.SieverstehendenAufbauvonAtomenundkönnenzwischendenEigenschaftendesAtomkernsundderElektronenhülleunterscheiden.Siebesitzen
die Fähigkeit, die verschiedenen chemischen Bindungsarten auf Basis physikalischer und chemischer Grundkenntnisse zu verstehen und ein Urteilsvermögen dafür zu  entwickeln, in welchen Verbin-
dungenoderElementenwelcherBindungstypvorliegt.SiehabendasAufbauprinzipdesPeriodensystemsderElementeverstandenundkönnendarauseinfacheEigenschaftenvonElementenableiten.
EntsprechendkönnensiewichtigeStoffkreisläufeundReaktionstypennennenunderläutern.
Nach bestandenem Praktikum sind die Studierenden in der Lage, die erlernten chemischen Grundprinzipien und Arbeitsmethoden der Chemie auf praktische Versuche anzuwenden. Sie beherrschen die 
StoffchemieausgesuchterElemente.SiekönnendieSäure/BaseundRedoxChemieimExperimentanwenden,durchführenbeschreibenundveranschaulichen.
DieStudierendenkönnendieerworbenenSchlüsselqualifikationen(Methodenkompetenz,KompetenzinArbeitsplanungundZeitmanagement,Sozialkompetenz/Teamarbeit,BefähigungzurErstellung
vonProtokollenunterderVerwendungchemiespezifischerSoftware,BeherrschungderLiteraturrecherche)zielgerichtetanwendenundsichdadurchweiteresfachlichesWissenselbstständiganeignen.
2 SoSe 1 WP CHE 081 keine Organische Chemie Klausur (benotet, 

100%)+Praktikums-
abschluss (unbenotet)

ja 9

Organische Chemie V 3
Übungen zur Organischen Chemie Ü 2
Grundpraktikum in Organischer Chemie P 3 Bestandene 

Klausur
Qualifikationsziele:Vorlesung/Übung:DieStudierendenhabeneinegrundlegendeFachkompetenzinorganischerChemie.SiesindinderLage,funktionelleGruppenkomplexerMolekülezuerkennen
undBeispielverbindungendenentsprechenden(Natur)Stoffklassenzuzuordnen.SiekönnenMoleküleentsprechendderIUPACNomenklaturbenennenundstereochemischeBegriffekorrektanwenden.
SiesindmitdenwichtigstenReaktionenderfunktionellenGruppenvertrautundkönnenderenSynthesenundReaktionsweiseneinschließlichderReaktionsmechanismenformulierenbzw.anwenden.
Praktikum: Die Studierenden sind in der Lage, organisch-präparative Arbeiten unter Berücksichtigung der Anwendung der Arbeits- und Sicherheitsvorschriften zu planen und durchzuführen 
(Methodenkompetenz,Kompetenz inArbeitsundZeitplanung). SiebeherrschendenAufbaukomplexererApparaturenundhabengrundlegendeKenntnisse inderAnalytikdurch IRundNMR
Spektroskopie.DieStudierendenkönnenwissenschaftlicheBeobachtungeninProtokollformwiedergebenunddabeichemiespezifischeSoftwareundLiteraturrechercheanwenden(Kompetenzin
wissenschaftlicher Dokumentation).
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1 WiSe 1 WP CHE 658 keine Fachrichtungsbezogene Chemie I keine Klausur oder münd-
lichePrüfungs,i.d.R.
Klausur

ja 3

Fachrichtungsbezogene Chemie I V 2
Qualifikationsziele: Die Studierenden
• beherrschendiefürdieWirkungvonkosmetischenMittelnwichtigenmolekularenGrundlagenzumAufbauderHaut.
• erwerbenKenntnissezurmolekularenBeeinflussungkosmetischwichtigerHautzustände.
• können Studien zum Beleg molekularer Wirkmechanismen wissenschaftlich einordnen.

1 WiSe 1 WP CHE 659 keine Dermatologie I keine Klausur ja 6
Dermatologie I V 4

Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage
• grundlegende Aspekte der Gesundheitsförderung und Prävention in Bezug auf das Hautorgan zu beschreiben.
• berufsbezogene epidemiologische Zivilisationskrankheiten zu benennen und ihre wichtigsten Merkmale darzustellen.
• relevante, berufsbezogene Mikroben zu benennen und ihre Auswirkungen auf die Haut zu beschreiben.
• pathologische Hautveränderungen nach Lokalisation und Leitsymptomen zu unterscheiden.
• wesentliche Hautbehandlungsverfahren auf biochemischer Ebene zu beschreiben.
• dermatokosmetischePräparateimKontextzwischengesetzlichenBestimmungen,WerbeaussageundkosmetikchemischerRealisierbarkeithinsichtlichWirksamkeitundSicherheitorientierend

zu bewerten.
1 SoSe 1 WP CHE 660 keine Fachrichtungsbezogene Chemie II keine Klausur ja 6

Fachrichtungsbezogene Chemie II V 4
Qualifikationsziele: Die Studierenden
• beherrschen die Grundlagen der INCI-Deklaration.
• erwerben Wissen über die Zusammensetzung von Kosmetischen Mitteln.
• können die Galenik von kosmetischen Mitteln verstehen.
2 SoSe 1 WP CHE 661 keine Dermatologie II keine Klausur ja 6

Dermatologie II V 4
Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage
• grundlegende Aspekte zum Gesundheitsverhalten in Beruf und Alltag, auch im Hinblick auf umweltmedizinische Aspekte, zu beschreiben.
• pathologische Hautveränderungen im Bereich des Kopfes und der Hände nach Lokalisation und Leitsymptomen einzuschätzen.
• physiologische und pathologische Veränderungen des Haar- und Nagelorgans zu beurteilen.
• kongenitaleunderworbeneAnomaliendesHaares/schaftesunddesNagelorganszuklassifizieren.
• rechtlicheGrundlagenzurAnerkennungeinerBerufskrankheitimTätigkeitsfeldKosmetikundKörperpflegedarzustellen.
• epidermaleundkontaktallergischeIntoleranzreaktionenimBereichdesKopfesundderHändezuidentifizierenundzuunterscheiden.
• die Bedeutung von Mikroorganismen bei der Entstehung von berufsbezogenen Normvarianten und Erkrankungen einzuschätzen.
• ÜbertragungsmechanismenvonInfektionserregernimBereichdesCapillitiumsundderPalmae/Plantae(inkl.desNagelorgans)zubeschreiben.
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Wahlpflichtbereich (12–18 Leistungspunkte): Angebote
WiSe 1 WP CHE 002 LA keine Physikalische Chemie und Mathematik Übungsabschluss Klausur ja 6

Physikalischen Chemie und Mathematik V 3
Übungen zur Physikalischen Chemie und  
 Mathematik

Ü 1

Qualifikationsziele: DieStudierendensindinderLageeinzuschätzen,obeinProzessnachdenHauptsätzenderThermodynamikmöglichist.SiekönnenmitHilfederBegriffederInnerenEnergie,
Enthalpie,Entropieund freienEnthalpieBedingungendefinieren,unterdenenReaktionen freiwilligablaufen.DerZusammenhangzwischenderFreienEnthalpie,demNernstpotenzialundder
GleichgewichtskonstantekannvondenStudierendendefiniertundanhandderNernstpotenzialekannderVerlaufvonelektrochemischenReaktionenvorhergesagtwerden.DieStudierendenhaben
die Fähigkeit, einfache Geschwindigkeitsgesetze aufzustellen und komplexere Geschwindigkeitsgesetze bei genannten Bedingungen zu vereinfachen. Es ist den Studierenden möglich, aus dem 
Konzentrationsverlaufder EduktewährendeinerReaktionersteroder zweiterOrdnungaufdieReaktionsordnung zu schließen. Sie könnendasKonzeptderAktivierungsenergiemikroskopisch
interpretierenundMaßnahmennennen,umeineReaktionzubeschleunigen.SiesindinderLage,DifferentialundIntegralrechnungaufeinfacheFragestellungenderPhysikalischenChemieanzu-
wenden.SchließlichvermögenesdieStudierenden,einfachemathematischeFunktionen(z.B.LogarithmusoderExponentialfunktionen)zudefinieren,anzuwendenundzuanalysieren.

WiSe 1 WP CHE 007 keine Einführung in die Technische und Makromolekulare Chemie keine i.d.R.Klausur,
 ab weichend mündl. 
Prüfung, Projekt-
abschluss oder 
Übungsabschluss

ja 4

Einführung in die Technische Chemie V 1,25
Einführung in die Makromolekulare Chemie V 1,25

Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, die besprochenen Grundlagen der Technischen und Makromolekularen Chemie darzustellen. Weiterhin können Strukturen und Synthesen 
derMakromolekularenChemie,GrundoperationenundTrennverfahrenklassifiziertwerdenundaufunbekannteSachverhalteangewendetwerden.EinfacheunbekannteFragestellungenkönnen
 analysiert und beurteilt werden sowie selbständig Lösungen dazu erarbeitet werden.

WiSe 1 WP CHE 018 keine Rechtskunde und Toxikologie keine Klausur ja 3
RechtskundefürChemiker V 1
Toxikologie für Chemiker V 1

Qualifikationsziele: DieStudierendenkennenundverstehenverschiedeneRechtsgrundlagen,dieimberuflichenUmfeldderChemieerforderlichsind.SiekönnendiesesWisseninihrerPraxisin
StudiumundBerufselbstständignutzenundanwenden.MöglicheGefährdungenkönnendifferenziertanalysiertundkritischbewertetwerden.DieStudierendenverfügenüberdaserforderliche
Wissen,umdenSachkundenachweisgemäß§11ChemVerbotsVzuerlangen.SiekennenundverstehenrelevantesGrundwissenausdemBereichderToxikologieundkönnendieseszudenwichtigen
rechtlichenRegelwerkeninBeziehungsetzen.

SoSe 1 WP CHE 021 A keine Biochemie - Vorlesungsmodul keine Klausur ja 6
Biochemie/Biochemestry V 2
BiochemischeAnalytik/Biochemicalanalytics V 2

Qualifikationsziele: Die Studierenden kennen die allgemeinen Bausteine der Biochemie wie Proteine und Nukleinsäuren in Struktur und Funktion sowie zelluläre Vorgänge. Außerdem können sie 
moderne Methoden der Proteinanalytik und der Molekularbiologie erklären.
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SoSe 1 WP CHE 022 A keine Makromolekulare Chemie – Vorlesungsmodul keine Klausur ja 6
Makromolekulare Chemie V 3
Übungen zur Makromolekularen Chemie Ü 1

Qualifikationsziele: Die Studierenden verstehen weiterführende Inhalte der Makromolekularen Chemie und können dieses Wissen bei Fragestellungen zur Synthese und Eigenschaften bzw. der 
 Verarbeitung von Polymeren anwenden.

SoSe 1 WP CHE 022 B CHE022A Makromolekulare Chemie – Praktikumsmodul Praktikums-
abschluss

Mündliche Prüfung ja 6

Makromolekular-chemisches Praktikum P 6

Qualifikationsziele: Die Studierenden verstehen weiterführende Inhalte der Makromolekularen Chemie. Sie sind in der Lage Gelerntes praktisch umzusetzen und dabei praktische Problemstellungen 
in der Makromolekularen Forschung zu untersuchen.

SoSe 1 WP CHE 023 A keine Technische Chemie – Vorlesungsmodul keine Klausur ja 6
Technische Chemie V 3
Übungen zur Technischen Chemie Ü 1

Qualifikationsziele: DieStudierendensindinderLage,diebesprochenenThemenfelderderTechnischenChemiedarzustellen.WeiterhinkönnendiebesprochenenThemenfelderklassifiziertundauf
unbekannte Sachverhalte angewendet werden. Unbekannte Fragestellungen können analysiert und beurteilt werden sowie selbständig Lösungen dazu erarbeitet und evaluiert werden. 

Jedes Sem. 1 WP CHE 023 B keine Technische Chemie – Praktikumsmodul keine Praktikums abschluss ja 6
Technisch-chemisches Praktikum P 6

Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, ausgewählte technisch-chemische Arbeitsweisen und Charakterisierungsmethoden ebenso wie thermische Trennverfahren und reaktions-
technische Untersuchungen praktisch anzuwenden. Anhand vorgegebener Fragestellungen werden Experimente selbstständig im zweier Team durchgeführt und eigenständig analysiert. 
 Eigenständige Lösungen werden gefunden und schriftlich dokumentiert, beurteilt und diskutiert.

SoSe 1 WP CHE 092 A keine BWL für Chemiker und Chemikerinnen: Grundlagen keine Klausur ja 3
Grundlagen der modernen Betriebswirtschafts lehre 
für Chemiker und Chemikerinnen

S 2

Qualifikationsziele: Die Studierenden
• erhalten einen Überblick über die allgemeine Betriebswirtschaftslehre.
• lernen die Funktionsweise eines Jahresabschlusses kennen.
• können einige zentrale Informationen aus dem Jahresabschluss eines Industriebetriebes gewinnen.

WiSe 1 WP CHE 092 B keine BWL für Chemiker und Chemikerinnen: F&E  Management und 
F&E Controlling

keine Klausur ja 3

F&E Management und F&E Controlling S 2
Qualifikationsziele: Die Studierenden
• wissen um den Einsatz von ausgewählten Entscheidungsinstrumenten.
• kennen den Handlungsrahmen des strategischen F&E-Managements.
• lernen die betriebswirtschaftlichen Grundstrukturen eines F&E-Projektes kennen.
• wissen um die Bedeutung von Kennzahlen und deren Steuerungsrelevanz für das F&E-Management.
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SoSe 1 WP CHE 095 A keine Industriechemie keine i.d.R.Klausur ja 3
Industriechemie: Gesetzliche Regelungen und
 ausgewählte Praxisthemen

V 2

Qualifikationsziele: DieStudierendensindinderLage,diebesprochenenThemenfelderdarzustellen.WeiterhinkönnenbekannteFragestellungenklassifiziertwerdenundaufunbekannteSachverhalte
angewendet werden. Einfache unbekannte Fragestellungen können analysiert und beurteilt werden sowie selbständig Lösungen dazu erarbeitet werden.

WiSe 1 WP CHE 095 C keine BWL für Chemiker und Chemikerinnen: Strategie und Management in der 
chemischen Industrie

keine i.d.R.Klausur ja 3

F&E Management und F&E Controlling S 2
Qualifikationsziele: 
• Übersicht über die Branchenstruktur der chemischen Industrie,
• strategischenOptionenvonIndustrieunternehmen(b2bundb2c),
• AnsätzedesstrategischenManagementssowieAufbauundStrukturderstrategischenUnternehmensführung.

SoSe 1 WP CHE 232 A keine Kosmetische Mittel inkl. Wasch- und Reinungsmittel keine i.d.R.Klausur,
abweichend mündli-
che Prüfung

ja 3

Kosmetische Mittel inkl. Wasch und Reinigungs-
mittel

V 2

Qualifikationsziele: DieStudierendenerwerbengrundlegendesWissenzurChemievonKosmetischenMittelninkl.WaschundReinigungsmitteln,physiologischeGrundlagenvonHautundHaar,
sowie Kenntnisse zu Wechselwirkung der genannten Produkte mit Haut, Haar und der Mundhöhle und können dieses anwenden.

SoSe 1 WP CHE 250 A keine Warenkunde I keine Klausur ja 3
Warenkunde I V 2

Qualifikationsziele: Mit Hilfe der erworbenen warenkundlichen Kenntnisse sind die Studierenden in der Lage, Lebensmittel unter Berücksichtigung hersteller- und verbraucherrelevanter Aspekte 
zu bewerten. Das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen wertgebenden Bestandteilen und charakteristischen Produkteigenschaften auch im Hinblick auf physiologische Gesichtspunkte 
befähigtdieStudierenden,dieQualitätvonLebensmittelnzuerkennenundzubeschreiben.DamitistesdenStudierendenmöglich,eindifferenziertesBilddesrealenMarktangeboteszuentwickeln
und weiterzugeben.

WiSe 1 WP CHE 250 B keine Warenkunde II keine Klausur ja 3
Warenkunde II V 2

Qualifikationsziele: Mit Hilfe der erworbenen grundlegenden Kenntnisse der Warenkunde von Bedarfsgegenständen und Kosmetika anhand ausgewählter Produktgruppen sind die  Studierenden 
in der Lage, entsprechende Produkte sowohl als Ganzes in ihren Eigenschaften und Anwendungen als auch im Detail hinsichtlich ihrer Komponenten unter Berücksichtigung hersteller- und 
 verbraucherrelevanter Aspekte zu bewerten. Mit dem Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Bestandteilen, ihren Funktionen und Wirkungen können sie charakteristische Produkt-
eigenschaften und Merkmale der Produktqualität erkennen und beschreiben. Damit ist es den Studierenden möglich, diese Mechanismen auf nahezu alle Produktgruppen zu übertragen und so ein 
differenziertesBilddesrealenMarktangeboteszuentwickelnundweiterzugeben.
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SoSe 1 WP CHE 251 A keine Lebensmittelchemie keine Klausur ja 3
Lebensmittelchemie V 2

Qualifikationsziele: Mit Hilfe der erworbenen grundlegenden Kenntnisse von Lebensmitteln und ihrer Chemie sind die Studierenden in der Lage, die Zusammenhänge zwischen Lebensmittelbestand-
teilen,ihrenFunktionenundWirkungenauchimHinblickaufchemischeundphysiologischeHintergründezuerkennen.DiesesbefähigtdieStudierenden,produktspezifischeMerkmaleherauszuar-
beiten und in ihrer Genese zu beschreiben. Damit ist es den Studierenden möglich, diese Mechanismen auf nahezu alle Lebensmittelgruppen zu übertragen und so Lebensmittel in ihren Eigenschaften 
und Anwendungen sowohl als Ganzes als auch im Detail zu bewerten und diese Erkenntnisse weiterzugeben.

WiSe 1 WP CHE 356 keine Einführung in die Medizinische Chemie keine Klausur ja 3
Einführung in die Medizinische Chemie V 2

Qualifikationsziele:Die Studierendenkennenund verstehengrundlegende FachbegriffeundProblemstellungenderMedizinischenChemie. Sie verstehendie grundlegendenPrinzipien, diedie
Wechselwirkung von Arzneistoffenmit den molekularen Zielstrukturen immenschlichen Organismus bestimmen und beeinflussen und können Beispiele aus diesem Bereich benennen und
interpretieren.DieStudierendenkennenverschiedeneTechniken,dievonmedizinischenChemikernimRahmenderWirkstoffentwicklung,insbesonderebeiderLeitstrukturfindungundoptimierung,
angewendet werden.

SoSe 1 WP CHE 405 A keine Proteinchemie (Vorlesungsmodul) keine Klausur ja 4,5
Proteinchemie V 2
Übung zur Proteinchemie Ü 1

Qualifikationsziele: Die Studierenden beherrschen die Funktionen von Proteinen sowie die Mechanismen und die Kinetik von Enzymen.
SoSe 1 WP CHE 414 A keine Zellbiologie (Vorlesungsmodul) Seminar-

abschluss
Klausur ja 4,5

Zellbiologie V 2
Zellbiologie (Vorlesungsmodul) S 1

Qualifikationsziele: Die Studierenden kennen wichtige zelluläre Vorgänge auf molekularer Ebene und können sie beschreiben und analysieren.
Jedes Sem. 1 WP CHE 484 A keine Biophysikalische Methoden in der 

Zell(patho)physiologie
keine Referat ja 3

Proteinchemie V 1
Übung zur Proteinchemie S 1

Qualifikationsziele:AufbauendaufgrundlegendembiochemischemundzellbiologischemVorwissenkennendieStudierendenverschiedenebiophysikalischeMethodenderZellphysiologie.Konkrete
Anwendungsbeispielekönnenidentifiziert,benanntundkontextuelleingeordnetwerden.ImSeminarwerdendieinderVorlesungbeschriebenenKonzepteanhandaktuellerFachliteraturweiter
vertieft,sodassdieStudierendeninderLagesind,einzelneMethodenzuverstehenundzudifferenzieren.InReferatenwendensiediesesVerständnisanunddiskutierengemeinsamdieAnwendungs-
möglichkeiten biophysikalischer Analysen in der Zellpathophysiologie.
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WiSe 1 WP CHE 672 keine Medizinische Mikrobiologie und Hygiene keine i.d.R.Klausur,
 abweichend mündli-
che Prüfung

ja 3

Medizinische Mikrobiologie und Hygiene V 2
Qualifikationsziele: Die Studierenden
• verstehen die allgemeinen chemischen Grundlagen.
• beherrschen die Grundlagen der Mikrobiologie (Bakterien, Viren, Pilze) und kennen die durch Mikroorganismen verursachten Krankheiten.
• wenden grundlegende Arbeitsmethoden und Maßnahmen der Hygiene, insbesondere der Personalhygiene an.
• reflektierenGrundkenntnissederHygienedesWassers,derLebensmittelundderLuft.
• kennen die Wichtigkeit der Hygiene in der heutigen Gesellschaft.

SoSe 1 WP CHE 634 keine Kosmetisch-technologisches Praktikum keine i.d.R.mündliche
Prüfung, abweichend 
Praktikumsabschluss

ja 6

Kosmetisch-technologisches Praktikum P 4
Kosmetisch-technologisches Praktikum S 1

Qualifikationsziele: DieStudierendenbeherrschenHerstellung,Eigenschaften,CharakterisierungundPrüfungvonKosmetikrezepturen.DiesbetrifftinsbesondereLösungen,Gele,Emulsionenund
tensidische Systeme.

WiSe 1 WP CHE 635 keine Kosmetikchemie der Haarfärbungen keine i.d.R.Klausur,
 abweichend münd-
liche Prüfung oder 
Referat

ja 3

Kosmetikchemie der Haarfärbungen V 2
Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage,
• Mechanismen permanenter Haarfärbungen auf chemischer Ebene darzustellen und zu erläutern.
• Wirkmechanismen während der Haarfärbung zu beschreiben und zu erklären.
• unterschiedlicheFärbemethodenunterBerücksichtigungchemischerAspektevoneinanderzudifferenzieren.
Freier Wahlbereich (0–40 Leistungspunkte)

WiSe+
SoSe

1 Wahl Je nach 
Wahl

Wahlmodule Je nach Wahl Je nach Wahl Je nach 
Wahl

Legende
V = Vorlesung
S = Seminar
Ü = Übung
P = Praktikum


